
 

 

Richtlinie 
für die Vergabe eines Preises der Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft Rhein-Lahn 

für besonderes Engagement von Gewerbebetrieben in den Bereichen 
Energieeffizienz und Erneuerbare Energien im Rhein-Lahn-Kreis 

 
„Ernie“ 

 
 
 

Präambel 
 

Die Bereiche Energieeffizienz und Erneuerbare Energien spielen in der Wirtschafts-
entwicklung eine immer größere Rolle. Durch ihren Ausbau und die Entwicklung von 
passenden Produkten werden in der Region Arbeitsplätze geschaffen und die Betrie-
be entwickeln ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter. Die Wirtschaftsförderungs-
Gesellschaft Rhein-Lahn hat diese Entwicklung zum Anlass genommen, sich in die-
sen Bereichen verstärkt zu engagieren.  

 
 

1. Zweck 
 

Mit der Auslobung des „Ernie“ will die Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft Rhein-
Lahn besonderes Engagement von Firmen in diesen Bereichen würdigen, bekannt 
machen und damit die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe sichern und Arbeitsplätze 
erhalten und schaffen.  
 

2. Wettbewerbsbereiche 
 

Es können ein besonderes Engagement, Initiativen und Maßnahmen ausgezeichnet 
werden, insbesondere in Form von: 
 

� Energiesparmaßnahmen in Betrieben z.B. durch energieeffiziente Ver-
fahrenstechniken oder Umsetzung besonderer Energiesparkonzepte  

� Einsatz erneuerbarer Energien 
� Entwicklung von innovativen Produkten in den Bereichen Energieeffi-

zienz  oder erneuerbare Energien 
� Entwicklung und/oder Angebot von besonderen Dienstleistungen in den 

Bereichen Erneuerbare Energien oder  Energieeffizienz 
 
Maßstab für die genannten Merkmale ist das Gebiet des Rhein-Lahn Kreises. 
 
 

3. Teilnahmeberechtigte 
 
Teilnahmeberechtigt sind alle Gewerbebetriebe im Rhein-Lahn Kreis. 
 
 

4. Preis 
 

Der Preis wird alle zwei Jahre vergeben. 
Das Preisgeld beträgt 5.000,00  €. Pro Kampagne gibt es bis zu drei Preisträger/ 
Preisträgerinnen. Bei mehreren Preisträgern/Preisträgerinnen wird das Preisgeld wie 
folgt aufgeteilt: 



 

 

a) bei 3 Preisträgern/Preisträgerinnen: 1. Preis: 2.500,00 €, 2. Preis: 
1.500,00 €, 3. Preis: 1.000,00 € 

b) bei 2 Preisträgern/Preisträgerinnen: 1. Preis: 3.000,00 €, 2. Preis: 
2.000,00 € 

c) bei 1 Preisträger/Preisträgerin: 5.000,00 €. 
Der Preis beinhaltet das Preisgeld, eine Urkunde und den „Ernie“.  
 

5. Auslobung und Bewerbung 
 

Die Auslobung des Preises findet rund 6 Monate vor der Verleihung auf der Kreissei-
te der Verbandsgemeindeblätter und über andere regionale Medien statt. 
Teilnehmer müssen sich mit aussagekräftigen Unterlagen bewerben. Dazu gehören: 
 

� eine ausführliche Beschreibung des Produkts/der Dienstleistung des-
sen/deren erstmalige Markteinführung nicht länger als zwei Jahre zu-
rück liegen soll 

� soweit vorhanden weitere Unterlagen, wie Zertifizierungen, Pressearti-
kel etc.  

� Soweit vorhanden, Fotos  
� Benennung eines/einer Ansprechpartners/in für Rückfragen 
 

Bei der Bewerbung ist ebenfalls anzugeben, ob die Initiative/das Produkt/die Dienst-
leistung bereits an anderer Stelle ausgezeichnet wurde. Der Jury oder einer Abord-
nung ist im Bedarfsfall Gelegenheit zu einer Besichtigung vor Ort zu geben.  

 
6. Jury 

 
Zur Bewertung der eingereichten Vorschläge und der Vergabeentscheidung wird ei-
ne Jury gebildet. Diese besteht aus folgenden Personen: 
 
� Dem jeweiligen Landrat/der jeweiligen Landrätin  des Rhein-Lahn Kreises 
� Dem jeweiligen Geschäftsführer/der jeweiligen Geschäftsführerin der Wirt-

schaftsförderungs-Gesellschaft Rhein-Lahn GmbH 
� Einem Vertreter/einer Vertreterin der Abteilung Bauen und Umwelt der Kreis-

verwaltung 
� Einem Vertreter/einer Vertreterin der Handwerkskammer Koblenz 
� Einem Vertreter/einer Vertreterin der Industrie- und Handelskammer zu Kob-

lenz 
� Einem unabhängigen Energieberater/einer unabhängigen Energieberaterin 

 
Die Jury entscheidet abschließend über die Verleihung des Preises. Ein Anspruch 
auf Begründung im Falle einer ablehnenden Entscheidungen besteht nicht. 

 
7. Verleihung 

 
Die Verleihung des „Ernie“ findet jeweils im Rahmen der Veranstaltung „Jahresemp-
fang der Wirtschaft im Rhein-Lahn-Kreis“ durch den Vorsitzenden der Wirtschaftsför-
derungs-Gesellschaft Rhein-Lahn statt. 
 

8. Inkrafttreten 
 

Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 03.12.2010 in Kraft. 
 


